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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, des Amtes Tessin und der Stadt Tessin,
alle Augen sind bereits auf die kommenden Feiertage ge-
richtet, auf das Fest im Familien- oder Freundeskreis, auf 
ein paar Tage Entspannung und Besinnlichkeit. Mit dem 
Weihnachtsfest wird sich die Hektik der Vorweihnachts-
zeit legen und wir alle haben wieder ein Ohr für die alten 
und eigentlich ganz aktuellen Botschaften dieses Festes. 
Am Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen haben 
wir dann Zeit für uns, wir haben Zeit für die wahren 
Werte des Lebens. Kaum hat man sich zu Beginn des 
Jahres alles Gute gewünscht, ist auch dieses schon wieder 
zu Ende. Nach dem Weihnachtsfest besinnt man sich in 
den letzten Stunden eines Jahres immer wieder auf das 
Vergangene und lässt die Ereignisse Revue passieren, 
sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. 
Hierbei gibt es vieles, was wir schon wieder vergessen 
haben, manches bleibt aber doch länger im Gedächtnis. 
Dies sind meist die schönen und angenehmen Dinge, 
die bleiben.
Auch fragen wir uns in dieser Zeit, was das neue Jahr 
bringen wird, für uns ganz persönlich und unseren Fa-
milien, aber auch für die Stadt und das Umland, in dem 
wir leben und tätig sind. Weihnachten ist ein christli-
ches Fest, doch die Werte, von denen es spricht, werden 
auch von anderen Religionen hoch gehalten oder von 
Menschen, die sich eher einem humanistischen Gedan-
kengut verpflichtet fühlen. Alle Völker und Religionen 
schätzen Frieden und Mitmenschlichkeit. Diese Werte 
haben Bestand, sie sind nach wie vor gültig und bilden 
eine Richtschnur unseres Verhaltens.
Wenn wir über die Grenzen unseres Amtsbereiches hin-
ausschauen, müssen wir, ohne etwas schlecht reden zu 
wollen, ernüchternd feststellen, dass die Welt um uns 
herum viel unsicherer geworden ist, als wir es uns noch 
vor einem Jahr hier an gleicher Stelle vorstellen konnten. 
Die Krisenherde auf der ganzen Welt nehmen zu, viele 
Konflikte reichen mittlerweile auch direkt bis zu uns in 
das Herz Europas. Ob es der Krieg in der Ukraine oder 
der Konflikt im Nahen Osten ist, es ist letztendlich immer 
mit sehr viel Leid und Elend verbunden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, selten war ein 
Jahreswechsel mit so viel Ungewissheit verbunden wie 
dieser. Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor besorg-
niserregend. Die Preise steigen auf breiter Front immer 
weiter und insbesondere die Energiekosten übersteigen 
zunehmend die finanziellen Möglichkeiten von immer 
mehr Menschen.
Wann können wir unser normales Leben wieder ohne 
Einschränkungen leben?
Persönlich wird bei all den Prognosen und Diskussionen 
rund um Gesundheit, Klima und finanzielle Absicherung 
manchen ein ungutes Gefühl beschleichen und die Sor-
ge in den Vordergrund treten lassen. Von elementarer 
Bedeutung ist es aber, seinen Blick nicht beständig auf 
die eigenen Sorgen und Ängste zu richten. Lassen Sie 
sich nicht von Sorgen und Ängsten überwältigen. Auch 
hier gilt: Ändern wir unseren Blickwinkel. Wenden wir 
uns ab von dem, was uns ängstigt, hin zu dem, wofür 
wir dankbar sein können. Dankbarkeit, eine dankbare 
Haltung steigert unser Wohlbefinden und macht uns 
letztendlich zufrieden! So erhalten wir neue Kräfte, um 
gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen 
anzugehen.
Auch im zu Ende gehenden Jahr haben uns einige ans 

Herz gewachsene Menschen für immer verlassen. Wir 
sind zwar traurig darüber, können uns aber auch freuen 
über neue Erdenbürger, die in Familien des Amtsbe-
reiches Tessin hinein geboren wurden. So ist eben der 
Lebenskreislauf und wir kommen immer wieder zu der 
Erkenntnis, dass wir nur ein kleines Rädchen im großen 
Weltgetriebe sind. Deshalb ist es umso erstaunlicher, 
dass leider viel zu oft viele kleine Dinge von den Men-
schen zum Problem hochgejubelt werden und doch in der 
objektiven Betrachtung dann so klein werden, dass sie 
meist fast bedeutungslos werden. Wir sollten in Zeiten 
wie diesen mal darüber nachdenken, ob wir nicht diese 
„kleinen Probleme“ und die kleinen Ärgernisse einfach 
mal zur Seite legen. Diese Tage am Ende eines Jahres 
wären sicher die beste Zeit dafür.
Auch im Jahr 2023 haben sich zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger erfreulicherweise wieder in vielfältiger Weise in 
unserer Gemeinden ehrenamtlich engagiert, teilweise 
auch ohne darüber großartig zu berichten. Dafür möchte 
ich mich sowohl persönlich als auch im Namen des ge-
samten Amtsausschusses auch auf diesem Wege recht 
herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir auch im neuen 
Jahr so viele Engagierte in unserem Amtsbereich haben 
werden. Wie Sie alle wissen stehen im nächsten Jahr die 
Kommunalwahlen in unserem Bundesland an und ich 
kann Sie alle nur bitten, gehen Sie zur Wahl und geben 
Sie Ihrer Meinung eine Stimme.
Wir in der Amtsverwaltung sind immer wieder auch auf 
nützliche Informationen aus der Bevölkerung über örtli-
che Probleme und Vorkommnisse angewiesen. Wir bitten 
aber um Verständnis, dass nicht immer alles spontan und 
sofort erledigt und umgesetzt werden kann. Oft geht es 
dabei aber auch um ganz individuelle, private Probleme, 
bei denen wir „öffentlich“ nur sehr begrenzt Lösungen 
und Hilfen anbieten können.
Ob ich als Amtsvorsteher, die Mitarbeiter der Verwaltung 
oder auch die einzelnen Bürgermeister, wir werden nach 
wie vor für jede Bürgerin und jeden Bürger ein offenes 
Ohr haben und ein kompetenter Ansprechpartner sein. 
Oftmals kann man in einem persönlichen Gespräch doch 
mal den einen oder anderen nützlichen Hinweis geben. 
Wir können aber nur tätig werden, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger auf uns zukommen.
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich 
auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die 
daran mitgearbeitet haben, den Amtsbereich lebens 
- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein Dank 
gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
auf caritativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in 
Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Initiati-
ven beruflich oder ehrenamtlich engagiert haben. Nicht 
zuletzt danke ich den Mitgliedern der Stadtvertretung, 
den Gemeindevertretungen und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rathaus und dem Bauhof recht 
herzlich für die gute Zusammenarbeit.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz und gerade 
in dieser angespannten Lage ein friedvolles Weihnachts-
fest, besinnliche Feiertage und ein gutes neues Jahr. 
Nehmen Sie eine Portion Optimismus und Durchhalte-
vermögen mit. Bleiben Sie vor allem gesund.

Mit besten Grüßen
Ihr Bodo Kretschmer
Amtsvorsteher
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                                  Frohe Weihnachten!
Ich möchte das Weihnachtsfest und 
den Jahreswechsel zum Anlass neh-

men, um all denen zu danken, die im 
Jahre 2023 daran mitgearbeitet haben 
unsere Blumenstadt Tessin sowie unsere 

Gemeinden lebens- und liebenswert zu erhalten. Ein 
Dankeschön gilt auch den Frauen und Männern im 
Ehrenamt! Sie sorgen täglich dafür, dass unsere Mit-
menschen auch in schweren Zeiten nicht allein sind 
und sich so gesellschaftlich einbringen können!
Auf diesem Wege möchte ich auch noch einmal die 
Anerkennung gegenüber meiner Amtsvorgängerin 
Frau Susanne Dräger aussprechen - Sie haben es mit 
viel Kraft und harter Arbeit möglich gemacht, dass 
die bereits gewachsenen Strukturen unserer Blu-
menstadt Tessin weiter ausgebaut werden und so-
mit unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin positiv 
in die Zukunft schauen können. Die Verwaltung, der 
Bauhof, die Feuerwehren sowie alle Vereine unserer 
Blumenstadt Tessin sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft und ein verlässlicher Partner in 
jeder Situation - Ihnen Danke ich von Herzen!
Das Jahr 2023 ist und war geprägt von sich wirt-
schaftlich anbahnenden schweren Zeiten, auch das 
wird nicht spurlos an uns Allen vorbeigehen. Den-
noch schaue ich ebenfalls positiv in die Zukunft. Mit 

Offenheit und Zusammenhalt werden wir gemein-
sam noch viel erreichen, davon bin ich überzeugt!
Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und schon 
einmal einen Blick in die Zukunft wagen und Sie zu 
einem zukünftigen Themenabend einladen unter 
dem Motto: „Bürgermeistergespräch“ - hierbei geht 
es darum, dass ich Sie und Sie mich in einer lockeren 
Atmosphäre kennenlernen. Dabei freue ich mich auf 
Ihre Ideen und Anregungen für unser Tessiner Land. 
Weitere Informationen dazu folgen im nächsten 
Amtsblatt. Auch die angekündigte Bürgersprech-
stunde im Rathaus ist bereits in Planung.
Nutzen Sie gerne die Angebote der Vereine und der 
Stadt Tessin in der Vorweihnachtszeit, um mit uns ins 
Gespräch zu kommen. Ich freue mich darauf!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wünsche Ihnen Allen ein besinnliches Weihnachts-
fest und einen gesunden Jahreswechsel 2023/2024!

Maik Ritter
Ihr Bürgermeister
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neuer Bescheid erteilt.
Mit dem Tage des Fristablaufs der öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Abgabenfestsetzungen treten für den Abga-
benpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihm an diesem Tag ein schriftlicher Abgabenbescheid zuge-
gangen wäre.
Die Abgabenfestsetzungen können innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Ablauf der Bekanntmachungsfrist 
zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der

Blumenstadt Tessin
Der Bürgermeister
Alter Markt 1
18195 Tessin

einzulegen.

Tessin, den 08. Dezember 2023

Erfassung von Brutvögeln im Auftrag  
des StALU Vorpommern
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpom-
mern (StALU VP) hat die Kartierung von Brutvogelarten für 
das EU-Vogelschutzgebiet Recknitz- und Trebeltal mit Sei-
tentälern und Feldmark (DE 1941- in Auftrag gegeben).
Das insgesamt etwa 21.196 ha große Gebiet liegt anteilig in 
den Bereichen der Ämter: Ribnitz-Damgarten (betroffene 
Gemeinden: Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Ahrensha-
gen-Daskow und Semlow), Recknitz-Trebeltal (betroffene 
Gemeinden: Dettmannsdorf, Lindholz und Eixen, sowie die 
Städte Bad Sülze und Tribsees), Tessin (betroffene Gemein-
den: Stubbendorf. Gnewitz, Zarnewanz, Cammin, Selpin, 
Thelkow, Grammow und Nustrow sowie die Blumenstadt 
Tessin), Gnoien (betroffene Gemeinden: Behren-Lübchin 
und Walkendorf sowie Warbelstadt Gnoien), Laage (Ge-
meinde Wardow), Mecklenburgerische Schweiz (Gemeinde 
Prebberede), sowie in der amtsfreien Stadt Marlow.

Die Karte zeigt die Lage 
des Untersuchungsgebie-
tes. Auftragnehmer für 
das ist das Institut für An-
gewandte Ökosystemfor-
schung GmbH (IfAÖ) aus 
Neu Broderstorf. Für die 
Teilgebiete „Nord“ und 
„Süd“ ist der Auftragneh-
mer eine Bietergemein-

schaft aus Feldornithologe Dr. Michael Heiß aus Loitz und 
Max Baumgarten aus Kiel.
Zielarten sind im Wesentlichen die in der Natura 2000-Ge-
biete- Landesverordnung M-V für das Vogelschutzgebiet 
aufgeführten Arten sowie aufgrund der Gebietsausstat-
tung Vorkommen weiterer Anhang I-Arten der Vogelschutz-
richtlinie. Ziel ist eine Erfassung (Kartierung) ausgewählter 
Brutvogelarten, um erstmals einen flächendeckenden Über-
blick für das entsprechende Vogelschutzgebiet zu erhalten. 
Grundsätzlich nicht kartiert werden Adler, Wanderfalken 
und Störche, sowie Seeschwalben und einige Möwenarten, 

Bekanntmachung des Amtes Tessin  
für die Gemeinden Cammin, Gnewitz,  
Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, 
Thelkow und Zarnewanz zu den Grund- 
besitzabgabenbescheiden 2024
Für alle Abgabenpflichtigen wird durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch 
Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in der für das Kalen-
derjahr 2023 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die in den Vorjahren zugestellten Dauerbescheide bzw. die 
dazugehörigen Änderungsbescheide behalten für alle Ab-
gabenpflichtigen somit ihre Gültigkeit. Diese Regelung gilt 
entsprechend auch für die Hundesteuer. Die Fälligkeitstermi-
ne entnehmen Sie bitte dem letzten Grundbesitzabgaben-
bescheid. Sollten sich die Berechnungsgrundlagen für eine 
erhobene Abgabe ändern, wird ein neuer Bescheid erteilt.
Mit dem Tage des Fristablaufs der öffentlichen Bekanntma-
chung dieser Abgabenfestsetzungen treten für den Abga-
benpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihm an diesem Tag ein schriftlicher Abgabenbescheid zuge-
gangen wäre.
Die Abgabenfestsetzungen können innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Ablauf der Bekanntmachungsfrist 
zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Amt Tessin
Der Amtsvorsteher
Alter Markt 1
18195 Tessin

einzulegen.

Tessin, den 08. Dezember 2023

Bekanntmachung der Blumenstadt Tessin  
zu den Grundbesitzabgabenbescheiden 2024
Für alle Abgabenpflichtigen wird durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch 
Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in der für das Kalen-
derjahr 2023 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die in den Vorjahren zugestellten Dauerbescheide bzw. die 
dazugehörigen Änderungsbescheide behalten für alle Ab-
gabenpflichtigen somit ihre Gültigkeit.
Diese Regelung gilt entsprechend auch für die Hundesteu-
er. Die Fälligkeitstermine entnehmen Sie bitte dem letzten 
Grundbesitzabgabenbescheid. Sollten sich die Berechnungs-
grundlagen für eine erhobene Abgabe ändern, wird ein 

Quelle: Wolfram Riech (https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Neuntöter.jpg), https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode 
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich anerkannte Erzieher 
(m/w/d)  
für die Kindertagesstätten  
der Blumenstadt Tessin
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden, 
ggf. bis zu 39 Std/Wo. Die Stelle ist zunächst für 
1 Jahr befristet mit der Option auf Übernahme. Die 
Vergütung erfolgt nach TVöD.

Ihre Qualifikationen:
• Sie verfügen über die für die Stellen notwen-

dige abgeschlossene Ausbildung
• Hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Engage-

ment und Belastbarkeit
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit lü-
ckenlosem Tätigkeitsnachweis und Angabe eines 
möglichen Dienstbeginns richten Sie bitte an die

Blumenstadt Tessin
Der Bürgermeister
Kennwort: Bewerbung Erzieher
Alter Markt 1
18195 Tessin

Es werden Bewerbungen in Papierform oder per  
E-Mail akzeptiert.

Bewerbungen per E-Mail sollten die Anlagen zu-
sammengefasst in einer Datei (max. 6 MB), im 
pdf-Format enthalten. Für nähere Auskünfte steht 
Ihnen Frau Kasten, Tel. 038205 78138 oder E-Mail: 
heidrun.kasten@tessin.de zur Verfügung.

Hinweis: Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehen, werden durch die Blumen-
stadt Tessin nicht erstattet. Zur Rücksendung unbe-
rücksichtigter Bewerbungsunterlagen ist die Beila-
ge eines frankierten Rückumschlages erforderlich.
Anderenfalls werden die eingereichten Unterla-
gen nach 3 Monaten ordnungsgemäß vernichtet. 
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie 
hierzu und zur Verarbeitung Ihrer Daten Ihr Einver-
ständnis.

da zu deren Vorkommen bereits Daten vorliegen.
Die Erfassung erfordert eine Begehung von Flächen, die po-
tentiell Brutreviere aufweisen, bzw., von denen aus mögli-
che Brutreviere mit Fernglas und Spektiv gut einsehbar sind.
Die Kartierungen werden zwischen Februar 2024 bis spätes-
tens August 2024 stattfinden. In diesem Zeitraum sind vom 
Auftragnehmer insgesamt 3 Begehungen am Tag und 2 Be-
gehungen in der Nacht durchzuführen. Die KartiererInnen 
werden ein vom StALU VP ausgestelltes Auftragsbestäti-
gungsschreiben mit sich führen.
Die Begehungen werden i.d.R. von Einzelpersonen durchge-
führt. Das StALU VP bittet alle Flächeneigentümer, Pächter 
und sonstigen Flächennutzer, die Arbeiten zu unterstützen 
und den Zugang auf die Flächen zu gewähren.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das StALU VP in 
Stralsund:
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Vorpommern
Dezernat 40 Management Natura 2000
Franziska Kühnel
Badenstr. 18, 18439 Stralsund
Tel.: 0385 588 68 483
E-Mail: Franziska.Kuehnel@staluvp.mv-regierung.de
http://www.stalu-mv.de/vp/

Die Abgrenzung des Vogelschutzgebietes, der Flurstücke 
und weitere Gebietsbestandteile können auch im Internet 
im Kartenportal Umwelt M-V eingesehen werden: https://
www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php 
(Naturschutz -> Schutzgebiete -> Internationale Schutzge-
biete -> Europäische Vogelschutzgebiete (VSG); Geobasisda-
ten -> ALKIS -> Flurstücke).

Brutvogelkartierung 2024

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark DE 1941-401

SPA Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark DE 1941-401 
Teilgebiet Feldmark, Teilgebiet Nord und Teilgebiet Süd

Quellen, Copyright:
Geofachdaten: © Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V).
Topographische Karte 1:250.000: GeoBasis-DE/M-V; CC-BY-SA 3.0

Achtung 2. Aufruf!
Wir suchen weiterhin für die Kommunalwahl und Europawahl 2024  

am 09.06.2024 Wahlhelfer / Wahlhelferinnen.
weitere Informationen unter www.stadt-tessin.de

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest!
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Ausschreibung
In der Blumenstadt Tessin ist die Stelle

Amtsleitung (m, w, d)  
Finanzen

zum 01.04.2024, ggf. auch früher zu besetzen.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit. Die Eingruppierung ist bei Vorliegen der tariflichen Vorausset-
zungen bis zur EG 12 TVöD (VKA) vorgesehen.
Die Blumenstadt Tessin ist geschäftsführende Gemeinde und nimmt die Aufgaben für 8 weitere amtsangehörige 
Gemeinden und das Amt wahr.
Im Fachbereich Finanzen werden im Wesentlichen folgende Arbeitsaufgabenbereiche wahrgenommen: Planung 
und Vollzug der Haushalte der amtsangehörigen Gemeinden sowie des Amtes, Finanz-, Anlagen- und Geschäfts-
buchhaltung, Steuern / Abgaben, Aufgaben der Amtskasse inkl. Vollstreckungsangelegenheiten, Liegenschaften.
Üblicherweise nimmt die Amtsleitung Finanzen auch die Stellvertretung des hauptamtlichen Bürgermeisters wahr.

Ihre wesentlichen Aufgaben:
• verantwortliche Leitung des Amtes Finanzen
• Grundsatzangelegenheiten der Finanzwirtschaft
• Erstellung und Vollzug der Haushaltspläne einschließlich Nachträge
• Erstellung von ggf. notwendigen Haushaltssicherungskonzepten
• Fertigung von Jahresabschlüssen
• Erarbeitung von langfristigen Strategien zur Wahrung des Haushaltsausgleiches
• Stellungnahmen zu Jahres- und Prüfberichten, Ausschusssitzungen, Kreditangelegenheiten und Liquiditätspla-

nung, Schuldenmanagement, Kalkulationen, Verwaltungskostenabrechnungen, Konzessionsabgaben, Spiel-
bankabgabe, Abgabensatzungen

• Berichterstattungen/Statistiken der Finanzverwaltung
• Erstellen von Beschlussvorlagen und Teilnahme an Sitzungen der gemeindlichen Gremien
• Weiterentwicklung von Steuerungsinstrumenten, die Kosten-Leistungsrechnung und Controlling
• Etablierung eines Tax-Compliance-Management-Systems
Eine Erweiterung bzw. Änderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.

Was wir von Ihnen erwarten:
• Laufbahnbefähigung 2.Laufbahngruppe, Verwaltungsbetriebswirt oder vergleichbare Ausbildung
• nachgewiesene, umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrung in den oben genannten Aufgabenschwer-

punkten,
• mehrjährige Erfahrung im öffentlichen Finanz- und Rechnungswesen, möglichst in leitender Funktion,
• umfassende Kenntnisse im öffentlichen Finanzwesen und in der Bilanzbuchhaltung sowie praktische Erfah-

rung mit dem kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) der öffentlichen Verwaltung sowie gute 
EDVIIT-Kenntnisse,

• dynamische Persönlichkeit mit hoher Führungskompetenz,
• ausgeprägtes Engagement und hohe Belastbarkeit,
• Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Entscheidungsfreude
• Bereitschaft zur Teilnahme an abendlichen Sitzungen der Gremien,
• kreatives, erfolgsorientiertes, wirtschaftliches und kostenbewusstes Denken und Handeln im Sinne einer bür-

ger- und zukunftsorientierten Verwaltung

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit lückenlosem Tätigkeitsnachweis und Angabe eines möglichen Dienst-
beginns richten Sie bitte bis zum 20.12.2023 an die

Blumenstadt Tessin
Die Bürgermeisterin
Kennwort: Bewerbung AL Finanzen
Alter Markt 1
18195 Tessin

Es werden Bewerbungen in Papierform oder per E-Mail akzeptiert.
Bewerbungen per E-Mail sollten die Anlagen zusammengefasst in einer Datei (max. 6 MB), im pdf-Format enthalten.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Kasten, Tel. 038205 78138 oder E-Mail: heidrun.kasten@tessin.de zur Verfü-
gung.
Hinweis: Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden durch die Blumenstadt Tessin nicht 
erstattet. Zur Rücksendung unberücksichtigter Bewerbungsunterlagen ist die Beilage eines frankierten Rückumschla-
ges erforderlich. Anderenfalls werden die eingereichten Unterlagen nach 3 Monaten ordnungsgemäß vernichtet.
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Die Blumenstadt Tessin bietet Bauwilligen die Möglichkeit ihren Traum  
vom eigenen Heim zu verwirklichen.

Bauen Sie auf unserem neuen Wohngebiet „Am Recknitzpark 2“!

Aktuell sind noch Grundstücke verfügbar
1. Kaufpreis: 160,00 EUR/m²
2. Grundstücksgröße: 470 – 1.100 m²
3. alles aus einer Hand
4. keine Reservierungs- oder Maklergebühren
5. vollerschlossen

6. B-Plangebiet, daher keine Baugenehmigung notwendig 
(nur Bauanzeige)

7. Baubeginn ab sofort
8. unverbindliche Vormerkungen sofort möglich

Kontakt:
Tel. 038205 781-45, Fax: 038205 781-50
E-Mail: katrin.konietzke@tessin.de
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Winterdienst und Straßenreinigung
Grundsätzlich dient die Straßenreinigung der Sauberkeit 
sowie der Gewährleistung der Befahr- und Begehbar-
keit von Verkehrswegenetzen. Aus gegebenem Anlass 
möchte ich nochmals auf die Beachtung der Straßen-
reinigungssatzung der Blumenstadt Tessin hinweisen.
Gemäß § 2 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Tes-
sin ist die Pflicht zur Reinigung der öffentlichen Straßen 
(Gehwege, Rinnstein, Straßenbegleitgrün, Straße) auf 
die Eigentümer bzw. Nießbraucher der anliegenden 
Grundstücke übertragen.
Wer selbst nicht in der Lage ist, seiner Reinigungspflicht 
nachzukommen, hat eine geeignete Person mit der Rei-
nigung zu beauftragen.
Dies gilt auch für die Beseitigung von Schnee und Glätte 
gemäß § 4 der Straßenreinigungssatzung!
Die Gehwege sowie Verbindungswege sind durch den 
Eigentümer der anliegenden Grundstücke auf eine für 
den Fußgänger- und Radfahrerverkehr erforderliche 
Breite von Schnee und Glätte freizuhalten.

Amt für Ordnung und Soziales

Neubesetzung der Schiedsstelle  
für die Amtszeit 2024 bis 2029
Gesucht werden interessierte und engagierte Bürgerinnen 
und Bürger, die das Ehrenamt einer Schiedsperson überneh-
men möchten und sich für die Amtsperiode 2024 bis 2029 zur 
Wahl stellen. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Die Schiedsper-
son und ihre Stellvertreter werden von dem Amtsausschuss 
gewählt. Voraussetzung für dieses Ehrenamt ist, dass die 
Schiedsperson gemäß § 4 des Schiedsstellen- und Schlich-
tungsgesetz (SchStG M-V) nach ihrer Persönlichkeit und ih-
ren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein muss. Sie muss das 
Wahlrecht besitzen, das 25. Lebensjahr vollendet und den 
Wohnsitz im Amt Tessin haben.
Die Schiedsperson hat insbesondere die Aufgabe zwischen 
den streitenden Parteien zu schlichten, einen Vergleich her-
beizuführen und dadurch den Rechtsfrieden wiederherzu-
stellen. Haben Sie Interesse?
Senden Sie eine formlose Bewerbung bis zum 29. März 2024 
an

Amt Tessin
Ordnung & Soziales
Alter Markt 1
18195 Tessin
oder per E-Mail an info@tessin.de.
Amt für Ordnung und Soziales

Öffentliche Bekanntmachung

Aktuelle Fundsachen

Folgende Sache wurde am 27.06.2023 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 04/2023
Funddatum: 27.06.2023
Fundgegenstand: schwarze Lesebrille
Aufbewahrung bis: 26.12.2023
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefor-
dert, sein Recht am Eigentum bis zum 26.12.2023 bei uns an-
zumelden.

Informationen aus der Bauverwaltung

B-Plan Nr. 15 Wohngebiet „Am Recknitzpark“ -  
Erledigung Restleistungen

Der Lückenschluss des Gehweges zwischen der Verkehrsein-
mündung B110 bis hinter den Zufahrtsbereich des Baustoff-
händlers „Westendorf und Oppermann“ wurde nun vollum-
fänglich hergestellt. Bis dato mussten Fußgänger in diesem 
Bereich die angrenzende Straße nutzen. Nach Fertigstellung 
des Gehweges ist dieser Umstand nun beseitigt und Fußgänger 
können diesen uneingeschränkt nutzen.

B-Plan Nr. 16 Wohngebiet „Am Recknitzpark 2“ - 
Fertigstellung Erschließungsarbeiten
Die Abnahme des gesamten Erschließungsgebietes erfolgte 
am 01.11.2023.
Bis auf ein paar wenige Restleistungen, konnten alle Erschlie-
ßungsanlagen vollumfänglich abgenommen werden.
Weiterhin konnte bereits zum 01.10.2023 die Hochbaureife 
der einzelnen Grundstücke ausgesprochen werden, sodass 
die ersten Grundstückseigentümer Anfang Oktober mit dem 
Bau ihres Eigenheimes beginnen konnten.
Mit Fertigstellung des gesamten Wohngebietes sind insgesamt 
127 Einfamilienhaus-, 12 Mehrfamilienhaus-, 16 Reihenhaus- 
und 12 Doppelhausgrundstücke entstanden.
Zusätzlich wurden 106 neue Straßenlampen mit energieeffi-
zienter LED-Technik gesetzt und es ist ein öffentliches Stra-
ßennetz von rund 2,6 km hergestellt worden.

Dunkle Jahreszeit - defekte Straßenbeleuchtung melden
Haben Sie eine Straßenlaterne in der Blumenstadt Tessin 
oder den amtsangehörigen Gemeinden entdeckt, die nicht 
leuchtet? Dann können Sie dies dem Amt für Bauverwaltung 
& Gebäudemanagement melden. Bitte geben Sie dabei den 
genauen Standort (Ort / Ortsteil, Straße, Hausnummer) und 
-sofern vorhanden- die Nummer der Straßenlaterne (befindet 
sich auf dem Mast) an. Auch bei allen anderen Störungen, 
wie etwa Beschädigungen, ist das Amt für Bauverwaltung & 
Gebäudemanagement der richtige Ansprechpartner:
Frau Guhlke (* nadine.guhlke@tessin.de, ( 038205 / 781-17) bzw.
Frau Loerzer (* nicole.loerzer@tessin.de, ( 038205 / 781-35).
Wir kümmern uns darum, dass die Straßenlaterne schnellst-
möglich repariert wird.

Lückenschluss Radverkehrsanlage Wohrenstorf -  
Tessin, 2. Bauabschnitt
Der Landkreis Rostock beabsichtigt, im kommenden Jahr den 
lang erwarteten Radweg - Lückenschluss entlang der Kreis-
straße 22 umzusetzen. Zur Entwicklung und strukturellen 
Anpassung der Verkehrsinfrastruktur wurde bereits im Jahr 
2020 zwischen den Ortslagen Wohrenstorf und Tessin ein 1,296 
km langes Teilstück des Radweges realisiert. Die Baustrecke 
begann unmittelbar hinter der Einmündung nach Wohren-
storf und endete ca. 160 m vor der Brücke über die Bundes-
autobahn 20. Nunmehr soll der ausstehende 1,036 km lange 
Lückenschluss bis zum Neuen Friedhof in Tessin vorgenommen 
werden. Der 2,50 m breite Radweg ist in Asphaltbauweise 
auf der südlichen Seite straßenbegleitend der Kreisstraße 22 
vorgesehen. Sowohl die Gemeinde Cammin als auch die Blu-
menstadt Tessin begrüßen das Vorhaben ausdrücklich. Durch 
den Lückenschluss wird eine durchgehende und verkehrssi-
chere Radverkehrsverbindung für den Alltags-, Schul- und 
Freizeitverkehr geschaffen und die Radverkehrsinfrastruktur 
in der Region weiter verbessert.

Martin Krönke
Stellv. Amtsleiter Bauverwaltung &
Gebäudemanagement
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Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlun-
gen nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

hiermit möchte ich Sie auf Ihr Widerspruchsrecht gegen die 
Weitergabe Ihrer Daten gemäß Bundesmeldegesetz hinwei-
sen.
Gegen folgende Datenübermittlungen kann durch Aus-
übung eines Widerspruchsrechts die Weitergabe bzw. Über-
mittlung von Daten verhindert werden:
- Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehr-

verwaltung
- Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
- Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
- Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Per-
son angehört, sondern Familienangehörige der melde-
pflichtigen Person angehören

- Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergrup-
pen, u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Widerspruch schriftlich 
oder persönlich im Amt Tessin, Einwohnermeldeamt einzu-
legen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Der Wider-
spruch wird im Melderegister unbefristet gespeichert, gilt 
allerdings nur für die jeweilige Gemeinde, in der Sie gemel-
det sind. Wer noch weitere Wohnungen im Bundesgebiet 
hat, muss die Erklärung gegebenenfalls auch gegenüber den 
anderen Meldebehörden abgeben.

Das Formular hierzu finden Sie unter folgendem Link: http://
stadt-tessin.de/verwaltung-politik/formulare/
Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundes-
meldegesetz

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Einwohnermeldeamt

Gemeinde Cammin

Altersjubilare

am 21.12.2023
Frau Anna Neumann zum 90. Geburtstag
am 28.12.2023
Frau Jutta Krügel zum 83. Geburtstag
am 23.01.2024
Frau Inge Dickow zum 90. Geburtstag

zur Goldenen Hochzeit

am 31.01.2024
Herrn David Albrecht und Emma Albrecht

Gemeinde Cammin 
OT Prangendorf

Altersjubilare

am 13.01.2024
Frau Gisela Kophamel zum 89. Geburtstag
am 31.01.2024
Frau Annelies Szczepanski zum 84. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Wilhelm Stahlhut

Folgende Sache wurde am 24.08.2023 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 05/2023
Funddatum: 22.08.2023
Fundgegenstand: dunkelblaue Kinderjacke,Größe: 98 cm, 
Motiv: Paw Patrol
Aufbewahrung bis: 23.02.2024
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefor-
dert, sein Recht am Eigentum bis zum 23.02.2024 bei uns 
anzumelden.

Folgende Sache wurde am 28.08.2023 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 06/2023
Funddatum: 28.08.2023
Fundgegenstand: Schlüsselbund von Bike Market 24 und 2 
Schlüssel
Aufbewahrung bis: 27.02.2024
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefor-
dert, sein Recht am Eigentum bis zum 27.02.2024 bei uns an-
zumelden.

Folgende Sache wurde am 07.09.2023 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 07/2023
Funddatum: 07.09.2023
Fundgegenstand: Ohranhänger in silber
Aufbewahrung bis: 06.03.2024
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefor-
dert, sein Recht am Eigentum bis zum 06.03.2024 bei uns 
anzumelden.
Melden sich die Eigentümer innerhalb dieser Fristen nicht, so 
hat der Finder / die Finderin Anspruch auf den gefundenen 
Gegenstand.
Wird dieses Recht vom Finder / von der Finderin nicht wahr-
genommen oder handelt es sich bei den Fundsachen um in 
öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln gefundene 
Gegenstände, wird per Gesetz die Gemeinde des Fundorts 
selbst Eigentümer der Sachen.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird über die Fundsa-
che anderweitig verfügt. Wenn Sie vermuten, dass es sich 
hierbei um Ihr Eigentum handelt, wenden Sie sich bitte an 
das:

Amt Tessin
Einwohnermeldeamt
Alter Markt 1
18195 Tessin
Tel. 038205/78124

Information zur Abschaffung  
des Kinderreisepasses und Erhöhung  
der Grundgebühr für den Reisepass
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
hiermit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Kinder-
reisepässe ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr neu ausge-
stellt, verlängert oder aktualisiert werden dürfen.
Bereits ausgestellte, verlängerte oder aktualisierte Kin-
derreisepässe können bis zum Ende der erteilten Gültig-
keit weiterverwendet werden und laufen dann aus. Als 
Ausweisdokument für Kinder (ab Säuglingsalter) kommt 
ein Personalausweis (unter 24 Jahren derzeit 37,50 €) in 
Betracht, wenn nur Reisen innerhalb der EU geplant sind. 
Werden Reisen außerhalb der EU (auch: Großbritannien) 
geplant, benötigt jedes Kind - wie auch die Eltern - einen 
regulären Reisepass (unter 24 Jahren derzeit 22,80 €). Des 
Weiteren möchte ich Sie über die Erhöhung der Grund-
gebühr für den Reisepass informieren.
Ab 1. Januar 2024 beträgt die Grundgebühr für antrag-
stellende Personen ab 24 Jahren beim Reisepass 70,00 € 
(vorher 60,00 €), die Zuschläge für 48 Seiten (statt regu-
lär 32 Seiten) oder Express-Bestellungen bleiben unver-
ändert.

Ihr Einwohnermeldeamt
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Blumenstadt Tessin

Altersjubilare

am 03.12.2023
Frau Christel Köster zum 85. Geburtstag
am 09.12.2023
Frau Hannelore Goelike zum 82. Geburtstag
am 10.12.2023
Frau Ingrid Müller zum 85. Geburtstag
am 13.12.2023
Herrn Hans-Joachim Wronski zum 84. Geburtstag
am 15.12.2023
Herrn Hilmar Jodszuweit zum 82. Geburtstag
am 16.12.2023
Herrn Lothar Beckert zum 87. Geburtstag
am 17.12.2023
Herrn Klaus Giese zum 89. Geburtstag
am 21.12.2023
Frau Christa Eickfeldt zum 85. Geburtstag
am 21.12.2023
Frau Gisela Schwolow zum 83. Geburtstag
am 21.12.2023
Frau Ulla Jamm zum 82. Geburtstag
am 21.12.2023
Herrn Wilfried Bröker zum 80. Geburtstag
am 22.12.2023
Frau Hannelore Körber zum 80. Geburtstag
am 23.12.2023
Frau Marta Hillen zum 87. Geburtstag
am 24.12.2023
Frau Christel Köster zum 88. Geburtstag
am 27.12.2023
Frau Renate Seidel zum 85. Geburtstag
am 27.12.2023
Frau Brunhilde Osten zum 80. Geburtstag
am 30.12.2023
Frau Ingrid Kornack zum 87. Geburtstag
am 31.12.2023
Frau Edeltraud Boersch zum 84. Geburtstag
am 02.01.2024
Frau Edith Schwarz zum 90. Geburtstag
am 02.01.2024
Frau Christa Jochen zum 84. Geburtstag
am 06.01.2024
Herrn Uwe Dormann zum 80. Geburtstag
am 10.01.2024
Herr Klaus Kuhnke zum 83. Geburtstag
am 12.01.2024
Frau Renate Hagen zum 86. Geburtstag
am 13.01.2024
Herrn Hans Weidhaas zum 82. Geburtstag
am 15.01.2024
Frau Erika Schweda zum 83. Geburtstag
am 16.01.2024
Frau Brigitte Müller zum 81. Geburtstag
am 28.01.2024
Frau Helli Salow zum 92. Geburtstag
am 28.01.2024
Frau Johanna Vornkahl zum 80. Geburtstag
am 29.01.2024
Herrn Georg Hachmeister zum 84. Geburtstag
am 29.01.2024
Herrn Herbert Böhnke zum 82. Geburtstag
am 30.01.2024
Herrn Helmut Baurichter zum 85. Geburtstag
am 30.01.2024
Herrn Volkmar Schütz zum 84. Geburtstag
am 31.01.2024
Frau Erika Ruhm zum 84. Geburtstag
am 31.01.2024
Frau Hannelore Barkow zum 81. Geburtstag

Gemeinde Gnewitz

Altersjubilare

am 05.12.2023
Herrn Ernst Plümecke zum 85. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Bodo Kretschmer

Gemeinde Nustrow

Altersjubilare

am 19.12.2023
Frau Gerda Simon zum 81. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Dirk Lembke

Gemeinde Selpin

zur Goldenen Hochzeit

am 18.01.2024
Herrn Karl Krüger und Martina Krüger

Ihr Bürgermeister
Uwe Töpper

Gemeinde Stubbendorf

Altersjubilare

am 18.12.2023
Herrn Heinrich Leide zum 84. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Peter Albrecht

Gemeinde Thelkow

Altersjubilare

am 05.12.2023
Herrn Manfred Harder zum 82 Geburtstag
am 10.12.2023
Frau Gerda Züge zum 91. Geburtstag
am 02.01.2024
Herrn Günter Lindemann zum 92. Geburtstag
am 10.01.2024
Frau Irma Kunze zum 85. Geburtstag
am 27.01.2024
Herrn Kurt Bayer zum 84. Geburtstag
am 28.01.2024
Herrn Günther Nerger zum 86. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Erhard Skottki

Gemeinde Zarnewanz

Altersjubilare

am 02.12.2023
Herrn Hans-Joachim Kühne zum 80. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Holger Bloch
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das Gefühl nicht allein zu sein. Die Erzieher*innen können 
während dieser Zeit gut beobachten und entdecken bei vie-
len Kindern, ganz andere Reaktionen, als vorher gedacht. 
An dieser Stelle, möchten wir unseren Eltern danken, dass 
Sie den Eintrittspreis für ihre Kinder übernehmen und wir 
alle gemeinsam eine schöne märchenhafte Stunde genießen 
dürfen.

Kita-Team

Regionale Schule mit Grundschule  
„Anne Frank“

Schulbesuch am Samstag

Tag der offenen Tür lockt Interessierte an
Am 21. Oktober fand an unserer Schule wieder der jährliche 
„Tag der offenen Tür“ statt. Hierzu gab es ein umfangrei-
ches (Mitmach-)Angebot für Schüler, Eltern und andere In-
teressierte.
An der Regionalen Schule hatten die Gäste die Möglich-
keit, einen Film über den diesjährigen Schüleraustausch in 
Lettland (Klasse 8) anzuschauen, die Gasentwicklung eines 
Backpulvervulkans im Chemieraum zu bestaunen, die Ent-
stehungsschritte eines plastischen Kunstwerks nachzuvoll-
ziehen oder beliebte Sehenswürdigkeiten aus London und 
New York in Form von 3D-Puzzles zu betrachten.
Die Grundschule stellte in den verschiedenen Unterrichts-
räumen ihre Arbeit mit den jüngsten Schülern vor, damit 
zukünftige Erstklässler einen Einblick in den schulischen All-
tag erhalten konnten. Im Förderraum der Sonderpädagogin 
durften viele didaktische Spiele und anschauliche Übungs-
materialien ausprobiert werden.
Auch konnten die Besucher mit unserer Schulsozialarbeite-
rin in Kontakt treten oder im Sekretariat Fragen stellen. Die 
Türen des Hortes waren ebenfalls geöffnet. Hier wurde das 
Projekt „Modelleisenbahn“ vorgestellt.
Wen zwischendurch Hunger und Durst packten, konnte sich 
bei Kaffee und Kuchen - ausgerichtet von der Klasse 6b - so-
wie belegten Brötchen und Getränken - mit deren Verkauf 
sich die Klasse 10a ihr Abschlussfest finanzieren möchte - 
zwischen den einzelnen Projekten stärken. Es war ein rund-
um gelungener Vormittag.

Den Sternen so nah

Auf Weltraumreise im mobilen Planetarium
Große Augen machten die Schüler, als mitten im Volkspark-
saal eine schwarze aufblasbare Kuppel vor ihnen stand. Dort 
wurde in der ersten Novemberwoche das mobile Planetari-
um aufgebaut – ein Kino der besonderen Art.
Im Innenbereich angekommen, legten sich alle in Sternen-
form auf die Matten und ließen den Blick zur kuppelförmi-
gen Decke schweifen. Die gesamte Fläche entwickelte sich 
mit Hilfe einer digitalen Projektion zu einem riesigen Ster-
nenhimmel. Echtes Weltraumgefühl entstand, als wir uns 
nun auf eine Reise durch das Sonnensystem machten. Dem 
Alter entsprechend gab es für die verschiedenen Jahrgangs-
stufen unterschiedliche Fulldome-Shows.

Ehejubilare

zur Goldenen Hochzeit
am 01.12.2023

Herrn Wolfgang Grubba und Gabriele Grubba

zur Diamantenen Hochzeit
am 21.12.2023

Herrn Bruno Gwenner und Helga Gwenner

Ihr Bürgermeister
Maik Ritter

Kinder erfreuen Senioren mit Herbstliedern
Am 11.10.2023 sind die Gänseblümchen und Pusteblumen 
aus der Kita „ Zum Regenbogen“ im Helmstorfer Weg ins 
Tessinium zur Tagespflege gewandert. Dort fand an diesem 
Tag ein Herbstmarkt für die Senioren statt. Vier Wochen lang 
hatten sich die Mädchen und Jungen auf den Auftritt vorbe-
reitet. Mit dem altbekannten Lied „ Spannerlanger Hansel“ 
brachten die Kinder sogar die Senioren zum Mitsingen. Die 
Freude war den Senioren deutlich anzusehen und die Kinder 
waren sichtlich stolz. Ihre Füße wippten, es wurde geklatscht 
und mitgesungen.
Gern kommen wir wieder

S. Schleifer& A. Roggelin

Märchen in der Kita „ Zum Regenbogen“
Zweimal im Jahr besucht uns, die Puppenbühne. Frau Ha-
cker spielt mit viel Einfallsreichtum und Spannung 11 unter-
schiedliche Märchen. Für den 07.11.2023 durften die Kinder 
der Raupengruppe entscheiden, welches der 11 Märchen 
Sie schauen möchten. Gemeinsam wünschten sie sich das 
Märchen „Dornröschen“ von den Gebrüdern Grimm. In der 
Vorbereitung sprachen unsere Erzieher*innen mit den Kin-
dern über dieses Märchen. Das Puppentheater ist eine gute 
methodische Didaktik in der pädagogischen Arbeit, um die 
sprachlichen, sozialen und kognitiven Kompetenzen der Kin-
der zu fördern. Es werden in dieser Zeit viele Anforderungen 
an die Kinder gestellt. Wir versuchen alle ganz leise zu sein 
und konzentrieren uns auf den Ablauf. Mit unterschiedlicher 
musikalischer Untermalung, schafft Frau Hacker es, bei allen 
Kindern und auch Erwachsenen, die Spannung hoch zu hal-
ten. Als die böse Fee erschien erschraken sich einige Kinder 
und auch Tränen blieben nicht aus. Mit ganz viel Ruhe und 
Einfühlungsvermögen gingen unsere Erzieher*innen auf die 
Bedürfnisse der Kinder ein. Sie gaben ihnen Sicherheit und 
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Storchenschule Cammin

Wir sind 20!

Nach der Gründung 2003 war es in diesem Jahr endlich soweit 
und der zweite runde Geburtstag der Storchenschule Cammin 
konnte gefeiert werden. In der Festwoche im Oktober, die 
in einem Schulfest gipfelte, gab es für alle viel zu erleben: In 
verschiedenen Projekten konnten sich die Kinder ausprobie-
ren, Neues entdecken und auf jeden Fall voll auf ihre Kosten 
kommen. Egal, ob es sportlich zuging; mit Glitzer und Farben 
geschminkt, gebastelt und dekoriert wurde; die Cajóns den 
Takt der klickenden Kameras vorgaben; Klassenräume in Mo-
dehäuser umgebaut wurden; Pinsel und Stifte keine Ruhe 
kannten oder sich die Küche täglich in ein Filzatelier verwan-
delte: Nachmittags ging es mit spannenden Angeboten rasant 
weiter, die voll ins Schwarze trafen. Ein großer Dank gilt allen 
Beteiligten, Eltern, Ehemaligen, Förderern und Freunden der 
Schule, die diese Woche und vor allem das Schulfest zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden ließen. Genießen Sie die zau-
berhafte, weihnachtliche Zeit und erleben Sie frohe Festtage 
mit all Ihren Lieben.

Tanja Frenzel für das Storchenschulteam

Unsere Grundschüler begaben 
sich mit dem gutmütigen hun-
deartigen Captain Schnuppe 
auf eine rasante Weltraum-
reise. Mit seinem Raumschiff 
Argo besuchte er alle acht 
Planeten, die er den Kindern 
vorstellte und erklärte. Ein 
lehrreicher, aber auch unter-
haltsamer und spannender 
Film, schließlich brachte sein 
tollpatschiger Begleiter Tuk 
die beiden immer wieder in 
Schwierigkeiten.
Die 360°-Vorführung war ein 
einmaliges Erlebnis, das uns 
mit virtuellen Effekten bezau-
berte und das unendliche Uni-
versum doch so nah brachte. 
Ein Dankeschön an Herrn Dr. 
Danielides, der uns mit sei-
nem mobilen Planetarium die-
sen wunderbaren Ausflug ins 
Weltall bescherte.

Wir sind kleine Geister

und lehren euch das Fürchten

Vor dem langen Halloween-Wochenende verwandelte sich 
die Grundschule am Freitag, den 27. Oktober wieder zur 
Gruselschule, in der sich Geister, Monster, Hexen, Zombies 
und andere unheimliche Gestalten zum Unterricht trafen. 
Die Kinder präsentierten ihre angsteinflößenden Kostüme, 
tanzten zu Gespensterliedern und bearbeiteten schaurig-
schöne Aufgaben.
Für unsere Klassen 1 und 2 gab es zudem noch einen sport-
lichen Höhepunkt. Frau Oldorf lud zur Herbst-/Halloween-
staffel in die große Sporthalle ein. Hier wurden u.a. „Kürbis-
se“ gerollt, Nüsse getragen, Drachen steigen gelassen oder 
Regenschirme transportiert. Im Kostüm nicht immer ganz so 
einfach gewesen.
Am Nachmittag ging das Fürchten und Gruseln dann im Hort 
weiter. Eine bessere Vorbereitung für den 31. Oktober konn-
te es gar nicht geben! „Abend der offenen Schultür“  

am Gymnasium Sanitz
Sie interessieren sich für unser Bildungsangebot, haben schon 
von unserer Schule gehört und wollen gern erfahren, was 
sich Neues bei uns tut? - Das freut uns sehr. Unter dem Motto 
„Hereinspaziert und Augen auf! - Das sind wir!“ öffnen wir 
für alle Interessierten ...

am 16.01.2024 von 16:00 bis 18:30 Uhr unsere Türen im Groß 
Lüsewitzer Weg 4

...und möchten sowohl jüngere als auch ältere Besucherinnen 
und Besucher ganz herzlich willkommen heißen.
Wie sehen Gebäude und Fachräume von innen aus? Welches 
Miteinander wird gepflegt? Welche modernen Lehr- und Lern-
mittel stehen zur Verfügung? Wie funktioniert die Ganztags-
schule? An welchen Projekten wird gearbeitet? - Auf diese 
und weitere Fragen möchten wir an diesem Tag gern Antwort 
geben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Schulteam des Gymnasiums Sanitz

 Foto: A. Meißler
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Schreibst du noch Briefe? Ein Grund zur Freude: Unsere Aula ist gemacht!
Das hat sich wohl der eine oder die andere gefragt, als un-
ser neues Projekt-Thema „Briefe“ hieß. Aber wir haben es 
ja nicht beim Briefeschreiben belassen, sondern treffen die 
Kinder da, wo sie „zuhause“ sind: im Chat oder beim E-Mail-
Schreiben. Natürlich ist es auch eine Grundkultur, einen or-
dentlichen Brief schreiben zu können und zu wissen, wo z.B. 
auf den Briefumschlag etwas hinkommt. Das muss schon bei 
förmlichen Briefen beachtet werden. Trotzdem nehmen die 
Kinder auch gern die Station in Anspruch, bei der es um das 
Papier-Schöpfen oder das Gestalten von Briefumschlägen 
geht. Ein nachhaltiges Thema, das die Kinder in ihrer zukünf-
tigen Laufbahn noch weiter beschäftigen könnte, ist der E-
Mail-Austausch, den wir mit einer norwegischen Schule an-
streben. Hier schreiben unsere Kinder auf Englisch, während 
die norwegischen auf Deutsch antworten, weil sie gerade im 
Anfangsunterricht Deutsch stecken. 

Wenn das klappt, könnten sich persönliche E-Mail-Freund-
schaften entwickeln, die vielleicht zu späteren privaten Tref-
fen führen! Da unsere Kinder noch zu jung für Studienfahr-
ten sind, müsste das dann im familiären Bereich oder in der 
weiterführenden Schule ausgebaut werden. Wir geben nur 
den Anstoß – Englisch ist wohl doch nützlich! In der 4.Stati-
on lernen die Kinder, was sie bei Chat-Nachrichten beachten 
müssen und wer da so alles mitliest… ein spannendes Thema 
vor allem für unsere Handy-Nutzer. Unsere Aula konnte mit 
Spenden aus dem Gustav-Adolf-Werk und den Kirchenkrei-
sen verschönert werden. Nun haben wir einen stillen Raum, 
der teilweise verglast wurde und so einen schönen Besin-
nungsraum bietet und gleichzeitig warm bleibt. In dem vor-
her völlig offenen Ambiente war es sehr zugig. Nun können 
ihn Kirchgemeinden oder andere Vereine am Nachmittag 
nutzen. Wir bedanken uns für alle Spenden und bei allen 
Förderern für Ihre Hilfen und wünschen Eltern und Kindern 
eine gesegnete Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie behütet.

Es ist Zeit für das, was war, danke zu sagen, damit das, 
was werden wird, unter einem guten Stern beginnt. 

Ein großes Dankeschön an Alle und Jeden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesegnete Weihnachten, eine besinnliche Zeit 
und ein gesundes neues Jahr 2024 

 

wünscht Ihnen 
das Team der Ev. Schule Walkendorf 

 

 

 

 

Eiszeit in der „Alten Zuckerfabrik“
Am Samstag, dem 25. November startete in der Mehrzweckhalle, hinter dem Hauptgebäude der „Alten Zuckerfabrik“, nach 
dreijähriger Pause, die bereits 15. Eislaufsaison in der Blumenstadt Tessin.

Endlich ist es wieder soweit, viel Spaß wartet auf alle Kufen-
fans in der Tessiner Eishalle. Wer keine Schlittschuhe hat - kein 
Problem, man kann diese in der Eishalle ausleihen. Schlitt-
schuhlaufen, Eishockey oder Eisstockschießen, es ist für jeden 
etwas dabei.

Der Kinderspielpark und die Kletterwand stehen selbstver-
ständlich auch weiterhin für zur Verfügung.

Heller
Leiter Freizeiteinrichtungen
Blumenstadt Tessin
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Feuerwehren des Amtes Tessin

Amtsjugendwart wiedergewählt

Kamerad Oberlöschmeister Jens Harms der Freiwilligen Feu-
erwehr Tessin, darf sich nun stolz weitere sechs Jahre Amtsju-
gendwart des Amtes Tessin nennen. Bereits auf der Sitzung 
der Wehrführer im Mai diesen Jahres wurde Kamerad Harms 
von allen Wehrführern des Amtes einstimmig wiederge-
wählt. Am 05.10.2023 konnte dann endlich die Ernennung in 
das Amt durch Amtsvorsteher Bodo Kretschmer und Amts-
wehrführer Jens Leverenz im Gerätehaus der Feuerwehr Tes-
sin erfolgen.
Zu seiner bekannten und weiterhin zukünftigen Aufgabe ge-
hört die gemeindeübergreifende Koordination der Jugend-
feuerwehren im Amt sowie die Kommunikation zwischen 
den Jugendabteilungen und der Kreisjugendfeuerwehr des 
Landkreises Rostock. Aktuell laufen bereits die Planungen 
für das Jugendcamp im kommenden Jahr sowie die Abnah-
men der Jugendflammen der Stufe 1.
Wir gratulieren Kam. Harms zur Wiederwahl und wünschen 
auch weiterhin Alles Gute und viel Erfolg in seiner Funktion.

Jens Leverenz
Amtswehrführer

v.l.n.r. Jens Leverenz, Jens Harms, Bodo Kretschmer  
 Foto: Alexander Rosenow

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Nustrow!
Der Abreißkalender ist dünn geworden. Es ist nur noch kurze 
Zeit, dann feiern wir Weihnachten und stehen an der Schwel-
le zu einem neuen Jahr. Weihnachten ist für die meisten 
Menschen auf dieser Welt das wichtigste und schönste Fest 
des Jahres. Aber was ist los auf dieser Welt? Jeden Tag hören 
wir von Krieg, von Toten und Verletzten. Und jeden Tag hof-
fen wir, dass dieser Wahnsinn bald ein Ende hat. Aber egal, 
wie jeder von uns Weihnachten feiern wird. Wir alle wissen, 
dass Gesundheit, Zufriedenheit und ein Leben in Frieden 
Geschenke sind, für die wir selbst nicht dankbar genug sein 
können. Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möch-
te ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, 
die daran mitgearbeitet haben, die Gemeinde Nustrow le-
bens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Mein Dank gilt 
besonders Herrn Gerhard Steffan, Lars Hübner, meiner Frau 
und meinen Kindern für ihre Unterstützung. Nicht zuletzt 
danke ich unseren jungen Familien, die es wieder möglich 
gemacht haben, unser Oster- und Halloweenfest auf dem 
Spielplatz zu feiern.

Bei den Kameraden unserer FFW möchte ich mich ganz be-
sonders bedanken. Sie sind immer für uns da. Danke! Am 
Feuerwehramtstag zeigten sie Ihr Können und belegten zwei  
2. Plätze. Zum ersten Mal in der Geschichte der FFW Nustrow 
konnten wir beim Löschangriff eine Zeit von 29,76 Sekunden 
erreichen. Eine ganz tolle Leistung!
Neu für unsere Gemeinde ist unsere eigene Flagge. Nach 2 
Jahren konnten wir unsere Flagge und das Gemeindewap-
pen mit Gemeindesiegel fertig stellen. Nun ist alles rechts-
kräftig und in der Deutschen Wappenrolle eingetragen.
Traditionell nehme ich die Gelegenheit wahr, mich bei Ihnen 
für Ihre geleistete Arbeit und Ihr entgegengebrachtes Ver-
trauen zu bedanken.

Allen unseren Einwohnern und ihren Familien wünsche ich 
besinnliche und frohe Feiertage, ein gesegnetes Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und 
für uns alle ein Leben in Frieden.
Herzlichst

Ihr Dirk Lembke
Bürgermeister
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SPORTVEREIN 26 CAMMIN e.V. 
 
Andrea Hecker  Am Holzweg 8  18195 Cammin  
 
   

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  

  
  

 

 

 
 
 
 

 
 

Bei Interesse oder Fragen sprecht uns einfach an oder schreibt 
uns eine Mail unter SV26cammin@web.de!!! 
 
 

Jagdversammlung  
der Jagdgenossenschaft Selpin

Einladung zur ordentlichen Vollversammlung

Sehr geehrte Jagdgenossen,

am Freitag, den 16.02.2024 um 19:00 Uhr sind alle Mitglie-
der der Jagdgenossenschaft Selpin in den Gemeinderaum 
Selpin recht herzlich zur ordentlichen Jagdgenossenschafts-
versammlung eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
3. Anträge auf Änderung der Tagesordnung
4. Tätigkeitsbericht des Jagdvorstehers
5. Protokollnachschau der Jagdversammlung vom 

17.02.2022
6. Bericht des Kassenwarts
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Wahl der Kassenprüfer für 2025
9. Entlastung des Vorstandes
10. Beschlussfassung zur Verwendung des Reinertrages der 

Jagdnutzung des Geschäftsjahres 2022/2023
11. Beschlussfassung über die Verwendung von Rücklagen
12. Sonstiges, Wünsche, Änderungen
13. Schlusswort und gemeinsames „Schüsseltreiben“

Hinweise:
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Selpin sind alle Eigentümer 
von bejagdbaren Grundstücken im Bereich der Gemeinde Sel-
pin, sofern ihre Grundstücke nicht wegen der Grundstücksgrö-
ße von mehr als 75 ha einen Eigenjagdbezirk bilden. (Satzung 
Jagdgenossenschaft Selpin § 2 (1))

Jeder Jagdgenosse kann sich bei der Jagdversammlung durch 
ein volljähriges Familienmitglied (Ehemann, Ehefrau, Vater, 
Mutter, Tochter, Sohn, Enkel, Enkelin) ohne Vollmacht oder 
durch einen anderen Jagdgenossen (mit Vollmacht) vertreten 
lassen. (Satzung Jagdgenossenschaft Selpin § 7 (4))

Achtung: 
Die Vertretungsvollmacht ist zur Versammlung schriftlich zu 
erteilen.

Vor Teilnahme an der ordentlichen Jagdversammlung sind alle 
Jagdgenossen angehalten, um ihre Mitgliedsrechte wahrneh-
men zu können, Veränderungen an den Grundstücksflächen 
unter Vorlage eines Grundbuchauszuges beim Jagdvorsteher 
anzuzeigen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass das 
Jagdkataster immer auf den aktuellen Stand ist.

Der Jagdvorstand
Mario Ruhm

Jagdvorsteher 

Bi uns in Selpin is ümmer wat los …
Noch immer sind wir sprachlos über die ausgelassene Stimmung, 
die Herzlich- und Dankbarkeit, welche Ihr uns mit auf den Fest-
platz in Selpin anlässlich unseres diesjährigen Erntedankfestes 
im September gebracht habt. Es lag an diesem Tag so viel gute 
Laune in der Luft, dass selbst der Regen sich dazu entschieden 
hat, einfach an uns vorbei zu ziehen. Ihr habt uns wieder einmal 
gezeigt, dass wir all unsere Mühen, Blut, Schweiß, ja und manch-
mal auch ein Tränchen, hier richtig investieren. Bereits am Freitag 
sind die ersten Oldtimerfreunde angereist, um sich ein gutes 
Plätzchen bei uns auf dem Platz zu reservieren. Samstag in der 
Früh stellte sich heraus, dass dies eine weise Entscheidung war, 
denn der Festplatz füllte sich ab 8.00 Uhr mit vielen Floh- und 
Handwerkern sowie Oldtimerfreunden rasant. So eröffneten 
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Liebe Einwohner der Gemeinde Selpin,
die Häuser und Gärten sind weihnachtlich geschmückt und das 
Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Es werden neue Pläne geschmie-
det.
Zeit um das alte Jahr Revue passieren zu lassen.
Auch in diesem Jahr fanden viele tolle Veranstaltungen für Groß 
und Klein statt. Ich denke sehr gerne an den Ostermarkt, die 
Einweihung des „Ostseewelle-Platzes“, den Tanz im Kornspei-
cher, dem Erntefest mit Oldtimertreffen, dem Tanz unter der 
Erntekrone, dem Gruselfest oder auch dem Adventsmarkt zu-
rück. Jung und Alt trafen sich, tauschten sich aus und feierten 
ausgelassen miteinander. Die Menschen in unserer Gemeinde 
sind sich wieder nähergekommen. Ohne die tatkräftige Unter-
stützung der Kameraden der FFW Selpin und den Mitgliedern 
des Fördervereines der FFW Selpin e.V. wäre dies nicht möglich 
gewesen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Auch 2024 sind kleinere und größere Projekte in unserer Ge-
meinde geplant. Durch die Unterstützung der Gemeindevertre-
tung und den Mitarbeitern des Amtes können diese umgesetzt 
werden. Dafür Danke!
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein ge-
sundes Jahr 2024.

Ihr Bürgermeister
Uwe Töpper

Jagdgenossenschaft Prangendorf
Vorstand
Hauptstraße 2
Prangendorf
18195 Cammin

Einladung
Am Donnerstag, den 11.01.2024 um 18:00 Uhr findet im 
Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde in Cammin, Damm-
weg 5, eine Versammlung der Jagdgenossen statt.

Der Jagdgenossenschaft Prangendorf gehören die Eigentü-
mer bejagbarer Grundflächen der Gemarkungen Prangen-
dorf und Wohrenstorf/Weitendorf an.

Tagesordnung
1. Eröffnung/Begrüßung/Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung/Änderungsan-

träge
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht über die Kassenprüfung
5. Diskussion und Beschlussfassung über:

- Haushalt/Entlastung Vorstand
- Verteilungsplan für die Jagdpacht der Jagdjahre 

2022/2023 und 2023/2024 incl. Aufwandsentschädi-
gung Vorstandsmitglieder

- Satzung gemäß Mustersatzung nach Jagdgenossen-
schaftssatzungsverordnung M-V vom 01.01.2023

6. Neuwahl Vorstand der Jagdgenossenschaft
7. Schlusswort des Jagdvorstehers
Hinweis gemäß § 5 Abs. 3+4 Satzung: In der Versammlung 
der Jagdgenossen kann sich eine natürliche Person, die Jagd-
genosse ist, durch eine andere natürliche Person, die eben-
falls Jagdgenosse ist oder durch ihren Ehepartner oder einen 
Verwandten 1. Grades vertreten lassen. Eine juristische Per-
son als Jagdgenosse kann sich durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Eine Mehrfachvertretung durch den Bevoll-
mächtigten ist nicht zulässig Die Vertretungsvollmacht ist 
zur Versammlung schriftlich zu erteilen.

unsere Vorstandsvorsitzenden Thomas Braun und Uwe Töpper 
unser Fest mit einer tollen Rede und unser Festtag startete. Es 
gab so viel zu sehen und zu bestaunen. Die Heimatstube lud 
zum schnökern in die Selpiner Chronik bei Schmalzstulle und 
einer Tasse Kaffee ein, die Andacht mit Pastorin Attula ließ kurz 
den Platz ruhig werden, im Anschluss heizte uns die Line-Dance 
Gruppe sowie der Tessiner Spielmannzug wieder ordentlich ein. 
Bei der Schützenzunft Tessin e.V. von 1704/1991 konnte man 
sein Können unter Beweis stellen. Axel Peters zeigte euch bei 
einer kleinen Kremserfahrt unsere schöne Gegend. Unser Tag 
endete mit dem Tanz im Kornspeicher, hier ein Dankeschön an 
Axel Wulff vom Bürgerhaus in Güstrow für den reibungslosen 
Ablauf sowie an die tolle Security-Crew.

Am 30. Oktober sichtete man bei uns in Selpin viele kleine sowie 
große zwielichtige Gestalten, Hexen, Monster, Sensenmänner, 
sogar Aliens sollen gesichtet worden sein… Alle kamen zusam-
men, um sich in unseren Selpiner Gruselgärten das Fürchten 
lehren zu lassen. Im Anschluss traf man sich bei Stockbrot, Brat-
wurst, Zuckerwatte und Punsch gemeinsam am Lagerfeuer auf 
ein Pläuschchen. Ein rundum super Abend!

Natürlich werden solche Veranstaltungen durch uns als Feuer-
wehrförderverein nicht ganz alleine gestemmt…

Unser herzlicher Dank gilt besonders allen fleißigen Helfern, 
den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Selpin und Dett-
mannsdorf, den ortsansässigen Vereinen und Firmen, den gan-
zen Floh- und Handwerkern sowie Oldtimerfreunden, welche uns 
teilweise nun schon seit unserem Gründungsjahr 2019 begleiten.

Das Jahr 2023 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu… Wir 
stecken bereits in den Vorbereitungen für das Jahr 2024 und 
möchten Euch unsere Veranstaltungstermine nicht vorenthalten:
- 23.03.2024 Ostermarkt
- 21.09.2024 Erntedankfest
- 30.10.2024 Gruselfest
- 30.11.2024 Weihnachtsmarkt

Wir hoffen sehr, Euch alle im nächsten Jahr gesund und munter 
wieder „bi uns in Selpin“ begrüßen zu dürfen!

Im Namen des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr  
Selpin e.V.
Anne Weiß
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Neujahr, 1.1.2024
14.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst 

im Gemeindehaus Sanitz
Epiphanias, 7.1.2024
10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Tessin
14.1.2024
10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Tessin
21.1.2024
14.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Tessin
28.1.2024
10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Tessin
4.2.2024
10.15 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Tessin

Sternsingen:
Die Sternsinger werden am 6.Januar nachmittags in der Ge-
meinde unterwegs sein, um den Segen für das neue Jahr in 
die Häuser zu bringen. Wenn Sie besucht werden möchten, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro oder bei Frau Wolter.
Jahreslosung 2024
ALLES, WAS IHR TUT, GESCHEHE MIT LIEBE.
1.Kor. 16,14

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents-  
und Weihnachtszeit und kommen Sie gesund  
und behütet ins Neue Jahr 2024. 

Ihre Kirchengemeinde TESSIN

Ev.-luth. Trinitatis-Kirchengemeinde Basse

Termine Kirchengemeinde Basse

Sonntag, 03.12. Erster Advent
10:00 Uhr Basse Gottesdienst
Mittwoch, 06.12.
14:00 Uhr Walkendorf Gemeindenachmittag 

am Nikolaustag
Sonntag, 10.12. Zweiter Advent
10:00 Uhr Behren-Lübchin Gottesdienst
15:00 Uhr Walkendorf Adventsmarkt
Samstag, 16.12.
15:00 Uhr Behren-Lübchin Adventsmusik

mit der Schwetziner Bläserkapelle
Sonntag, 17.12. Dritter Advent
10:00 Uhr Walkendorf Gottesdienst
Heiligabend, 24.12.
14:30 Uhr Walkendorf Christvesper mit Krippenspiel
16:30 Uhr Behren-Lübchin Christvesper mit Krippenspiel
18:00 Uhr Basse Christvesper mit Krippenspiel
Zweiter Weihnachtstag, 26.12.
10:00 Uhr Basse Gottesdienst mit Abendmahl
Freitag, 29.12.
18:30 Uhr Walkendorf Filmabend im Pfarrhaus
Silvester, 31.12.
17:00 Uhr Walkendorf Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 07.01.2024
16:00 Uhr Basse Musikalischer Gottesdienst 

zum Abschied von Weihnachten
Sonntag, 14.01.
10:00 Uhr Walkendorf Gottesdienst zur Jahreslosung
Donnerstag, 18.01.
17:00 Uhr Basse Konfirmandengruppe
Mittwoch, 17.01.
14:00 Uhr Walkendorf Gemeindenachmittag
Sonntag, 21.01.
09:00 Uhr Behren-Lübchin Gottesdienst zur Jahreslosung
10:30 Uhr Basse Gottesdienst zur Jahreslosung
Freitag, 26.01.
18:30 Uhr Walkendorf Filmabend im Pfarrhaus

Jagdgenossenschaft Cammin-Eickhof
Vorstand
Hauptstraße 2
Prangendorf
18195 Cammin

Einladung
Am Donnerstag, den 11.01.2024 um 19:30 Uhr findet im 
Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde in Cammin, Damm-
weg 5, eine Versammlung der Jagdgenossen statt.

Der Jagdgenossenschaft Cammin-Eickhof gehören die Ei-
gentümer bejagbarer Grundflächen der Gemarkungen Cam-
min und Eickhof an.

Tagesordnung
1. Eröffnung/Begrüßung/Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung/Änderungsan-

träge
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht über die Kassenprüfung
5. Diskussion und Beschlussfassung über:

- Haushalt/Entlastung Vorstand
- Verteilungsplan für die Jagdpacht der Jagdjahre 

2022/2023 und 2023/2024 incl. Aufwandsentschädi-
gung Vorstandsmitglieder

- Satzung gemäß Mustersatzung nach Jagdgenossen-
schaftssatzungsverordnung M-V vom 01.01.2023

6. Neuwahl Vorstand der Jagdgenossenschaft
7. Schlusswort des Jagdvorstehers
Hinweis gemäß § 5 Abs. 3+4 Satzung: In der Versammlung 
der Jagdgenossen kann sich eine natürliche Person, die Jagd-
genosse ist, durch eine andere natürliche Person, die eben-
falls Jagdgenosse ist oder durch ihren Ehepartner oder einen 
Verwandten 1. Grades vertreten lassen. Eine juristische Per-
son als Jagdgenosse kann sich durch einen Bevollmächtigten 
vertreten lassen. Eine Mehrfachvertretung durch den Bevoll-
mächtigten ist nicht zulässig. Die Vertretungsvollmacht ist 
zur Versammlung schriftlich zu erteilen.

Ev.-luth. Kirchengemeinde Tessin

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten der 
Kirchengemeinde Tessin:

2. Advent, 10.12.23
10.15 Uhr Advents-Gottesdienst in der Kirche Thelkow
18.00 Uhr Adventskonzert mit Posaunen und Co. in der 

Kirche Vilz
3. Advent, 17.12.23
17.00 Uhr Adventssingen auf dem Marktplatz Tessin mit 

Posaunen und Andacht
Heiligabend, 24.12.23
14.00 Uhr Krippenspiel in der Kirche Vilz
17.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Tessin
2. Weihnachtstag, 26.12.23
17.00 Uhr Musikalisches Weihnachten 

für Jung und Alt in der Kirche Sanitz
Silvester, 31.12.23
10.15 Uhr Altjahresgottesdienst im Gemeindehaus 

Tessin mit Abendmahlsfeier
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Samstag, 27.01.
10:00 Uhr Boddin Konfirmandentreff
Sonntag, 28.01.
14:00 Uhr Walkendorf Dank-Gottesdienst 

für das neue Kirchendach
Anschl. Kaffeetrinken

Sonntag, 11.02.
09:00 Uhr Behren-Lübchin Gottesdienst
10:30 Uhr Basse Gottesdienst
Kirchengemeinde Basse
Pastorin Anja Kiesow
Basse 5, 17179 Walkendorf
Tel: 03997251253 Mail: basse@elkm.de
www.kirche-mv.de/basse

Kath. Gemeinde St. Bernhard Tessin

Termine der kath. Gemeinde St. Bernhard Tessin

10.12.2023, Zweiter Adventssonntag
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Tessin
15:00 Uhr Adventskonzert in Tessin
13.12.2023, Mittwoch der 2. Adventswoche
07:00 Uhr Roratemesse in Tessin anschl. Frühstück
17.12.2023, Dritter Adventssonntag
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Tessin
20.12.2023, Mittwoch der 3. Adventswoche
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Tessin
24.12.2023, Vierter Adventssonntag
18:15 Uhr Eucharistiefeier in Tessin
25.12.2023, Hochfest der Geburt des Herrn
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Petschow
26.12.2023, Zweiter Weihnachtstag
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Tessin
27.12.2023, HI. Johannes
09:oo Uhr Eucharistiefeier in Tessin
31.12.2023, Silvester
17:00 Uhr Eucharistiefeier in Tessin
In der Marienkapelle in Petschow sind die Werktagsgottes-
dienste jeden Freitag um 17:00 Uhr.




